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des15. Jh.s Stadt- und Marktrecht erlangte. In
allen drei Städten bildete sich der Rat heraus,
der jedoch stets der Bestätigung der hier resi-
dierenden Fs.en bedurfte, wie die Bürger ins-
gesamt stets in Abhängigkeit ihrer Stadtherren
blieben. Ihre Haupterwerbszweige waren neben
der Landwirtschaft das Handwerk für den örtl.
Bedarf und der auf den Durchgangsverkehr be-
ruhende Handel. Die Residenzfunktion wirkte
sich bis zum Ende des 16. Jh.s förderl. auf die
städt. Entwicklung aus, die dann jedoch zu sta-
gnieren begann und durch den Dreißigjährigen
Krieg mit seinen Zerstörungen einen jähen Ab-
bruch erlitt.

III. Von der 1138 zerstörten Burg haben
sich nur die Fundamente eines teilw. ausge-
grabenen Rundbaus (Wohnturm oder Kapelle)
erhalten. Zu den ältesten noch vorhandenen
Teilen der rundförmigen Anlage gehören der
alles überragende, später mit Renaissance-Er-
kern versehene Bergfried mit einer Mauerstärke
von 3,60 m und die teilw. erhaltene Burgkapelle
aus der 2. Hälfte des 13. Jh.s. Weitere ma., zum
Teil veränderte Gebäude stellen der »Blaue
Turm«, das »Krumme Haus« und das »Alte
Haus« dar. In letzterem befand sich ursprgl. die
alte Feststube über einem heute noch vorhan-
denen mächtigen Kreuzgratgewölbe.

Die Schloßanlage mit einst tiefem Graben
wurde v. a. im 16. Jh. ausgebaut und im Renais-
sancestil verändert. Bes. hervorhebenswert ist
das auf einer ma. Ringmauer ruhende »Lange
Haus« gebildet aus dem 1538/39 durch Andreas
Günther aus Komotau errichteten Wolfgang-
Bau mit hervorstechendem Runderker (Leuch-
te) und dem östl. angrenzenden, durch Nickel
Hoffmann aus Halle 1567–70 ausgeführten Jo-
achim-Ernst-Bau mit der durch plast. Schmuck,
Erkern und Giebeln hervorgehobenen Schau-
fassade zum Schloßhof hin. Dieser Flügel wur-
de 1686 nach O durch den Viktor-Amadeus-Bau
verlängert, den man an der Stelle des alten Burg-
zugangs von vor 1138 auf ma. Bebauung errich-
tete. Das Innere des »Langen Hauses« weist in-
folge der im 19. Jh. vorgenommenen klassizist.
Veränderungen nur wenige erhaltene spätgot.
Elemente auf.

Der an den Wolfgang-Bau durch einen 1680
an der westl. Hofecke eingefügten Zwischen-
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flügel anschließende Johann-Georgen-Bau
wurde 1586 anstelle des got. Mosthauses errich-
tet und nach Brand 1895 in der heutigen Form
wiederaufgebaut. Ihm gegenüber liegt an der
Ostseite der vom Viktor-Amadeus-Bau bis zur
Toranlage reichende Wirtschaftstrakt aus dem
17./18. Jh., der von den übrigen Gebäuden durch
eine vom Bergfried bis zum Tor reichende 1682
hochgezogene Schloßhofmauer getrennt wird.
Nach 1699 wurde der nordöstl. jenseits des
Burggrabens liegende Schloßgarten zum Lust-
garten mit Orangerie und Reitbahn umgestaltet.
Mit dem Umbau der alten Schloßeinfahrt auf
der Südseite 1718–21 war die Schloßanlage voll-
endet, wurde allerdings im 19. Jh. noch mehr-
fach in ihrem Inneren wie Äußeren verändert.

† A. Askanier † B.7 Anhalt
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I. Vesontio (53 vor Chr.) – Chrysopolis (821) –
Erzstift B.; Ebf.e von B. – Hauptres. bis zum
Übergang an Spanien (1664) bzw. Frankreich
(1679). – F, Dep. Doubs.

II. Das bereits von Caesar als antikes Oppi-
dum Vesontio erwähnte, im Tal des Doubs und
damit auf einer Kommunikationsachse zw. dem
Oberrhein im N und der Rhône im S gelegene B.
war vermutl. schon seit dem Ende des 3. Jh.s
Bischofssitz. Im Kgr. Burgund stand die Stadt
im wesentl. unter dem Einfluß lokaler Großer
und seit der Entstehung der Gft. † Burgund zu
Beginn des 11. Jh.s zunächst unter der unmittel-
baren Herrschaft der Gf.en. Nach dem Über-
gang des Kgr.s Burgund reklamierte Ebf. Hugo
von Salins die Herrschaftsrechte unter Berufung
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auf einen angebl. zuvor existierenden Rechts-
zustand erfolgr. für sich.

In den Jh.en bis zum Anbruch der Neuzeit
war das Verhältnis von Ebf. und Stadt von kon-
stanten Auseinandersetzungen um den Umfang
der bfl. Rechte geprägt. Die zunehmend selbst-
bewußt auftretende Kommune erreichte – nach
zwei Revolten 1224 und 1258/59 – bereits gegen
Ende des 13. Jh.s eine weitgehende Emanzipa-
tion von der bfl. Gewalt, als sie 1290 von † Ru-
dolf von Habsburg die Reichsfreiheit erhielt und
mit franchises ausgestattet wurde. Künftig wurde
die Stadt von acht gewählten Gouverneuren re-
giert und entschied in Angelegenheiten der Fi-
nanzen und der Verteidigung autonom. Dem
Ebf. verblieb allerdings noch die oberste Juris-
diktionsgewalt nicht nur in geistl., sondern
auch in weltl. Angelegenheiten. Jedoch mußte
er der Stadt auch auf letzterem Feld zumindest
Mitwirkungsrechte einräumen: Die aus Vertre-
tern der Bürgerschaft gebildeten jurys hatten
künftig wesentl. Einfluß auf die Urteile und bil-
deten ein Gegengewicht zum bfl. Richter.

In der Region kreuzten sich im späteren MA
die Interessen unterschiedl. Mächte: Auf den
Plan traten hier der Ks., Frankreich und die
Gf.en von† Burgund, zeitweilig auch deren jün-
gere Linie, das Haus Chalon-Arlay, das durch-
aus eigene Interessen verfolgte. So entstand ein
mächtepolit. Kräftefeld, das für die konkreten
Beziehungen von Stadt und Ebf. nicht ohne Fol-
gen blieb. Eine gewisse Beruhigung brachte
hier schließl. der endgültige (temporär bereits
1330–49 erfolgte) Erwerb der Gft. † Burgund
durch die Hzg.e von † Burgund i. J. 1386, die
mit der Stadt B. auch einen Schutzvertrag
schlossen und künftig als deren gardiens eine
gewissen Einfluß ausüben konnten. Hzg. Jo-
hann Ohnefurcht unternahm 1408 einen Ver-
such, die Reichsstadt B. ganz unter seinen Ein-
fluß zu bringen, als er in ihren Mauern einen
Rat, eine Rechenkammer und eine Kanzlei mit
Zuständigkeit für die Gft. † Burgund zu grün-
den versuchte, was allerdings ohne weitere Fol-
gen blieb. Was den durch solche Episoden nur
unterbrochenen im Machtkampf der Ebf.e mit
den Bürgern betraf, so waren letztere auf lange
Sicht hier doch erfolgreicher: Nach Auseinan-
dersetzungen über bestimmte Besteuerungs-
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rechte, u. a. solche über Geistliche, gelang es
der Stadt im Vertrag von Rouen (1435), ihre Un-
abhängigkeit von der bfl. Hoheit auch in dieser
Beziehung noch auszubauen. Bestätigt wurde
hier allerdings nochmals die Jurisdiktionsho-
heit der Ebf.e auch in Temporalien. Aber auch
dieses letzte nennenswerte bfl. Regal wurde bis
zum Beginn des 16. Jh.s von der Kommune fast
vollständig ausgehöhlt.

Bis zum Ende des 13. Jh.s hatte sich in B. die
Teilung zw. einer Bischofsstadt und einer nördl.
an diese anschließenden exempten Stadt des
Domkapitels auf der einen sowie dem Territo-
rium der eigentl. Kommune auf der anderen
Seite vollzogen. Zentrum der Bischofsstadt war
die 1148 von Papst Eugen III. geweihte Kathe-
drale Saint-Jean, an die sich südl. das Palais des
Ebf.s anschloß. Nach einem Brand i. J. 1212 er-
richtete Ebf. Guillaume de La Tour im Zuge der
Restaurierung der Kathedrale 1256 auch das Pa-
lais neu und stattete es mit einer dem hl. Niko-
laus geweihten Kapelle und einem Kreuzgang
aus. Von diesem ursprgl. Bau ist nichts erhal-
ten. Bis zum Ende des 13. Jh.s wurden auch Ge-
bäude, die das bfl. Gericht beherbergten, und
das Gefängnis bei Saint Jean errichtet. Unmit-
telbar vor der Kathedrale begann das Territori-
um der Reichsstadt.

† B.3. Besançon, Ebf.e von
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